
 

 

Unterrichtsversorgung 
Leider starten wir mit fehlenden Unterrichtsstunden in das neue Kalenderjahr. Unterschiedliche 

Umstände sorgen dafür, dass mehrere Kolleginnen nicht unterrichten können oder dürfen. Frau 

Arendt, Frau Beck, Frau Fabian und Frau Reichert stehen für den Präsenzunterricht nicht zu 

Verfügung. Da auf höherer Ebene keine Lehrerreserve oder Krankheitsvertretung vorhanden 

ist, sind wir gezwungen Veränderungen am Stundenplan vorzunehmen, Lehraufträge zu tau-

schen und auch Unterricht zu streichen. Hierbei sind vor allem die Fächer BK, Musik, Chemie 

und Sport betroffen. Die neuen Pläne werden den betroffenen Klassen mitgeteilt. Der Dank gilt 

allen Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind Mehrarbeit zu leisten, um den Unterricht so gut 

es geht zu gewährleisten.       Herzliche Grüße 

Unterricht ab dem 10. Januar  
Aufgrund der sich vermehrt ausbreitenden Omikron-Variante müssen wir vorsichtig in das Jahr 

starten und Vorbereitungen treffen. Das Kultusministerium gibt uns laut einem Schreiben vom 

5. Dezember folgende Vorgaben zum Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien: 

1. Testangebot und Testpflicht — In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien müs-

sen sich alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte täglich testen – ausgenommen sind … 

…  Personen mit einer Auffrischungsimpfung, d.h. der sog. „Booster-Impfung“ 

…  Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben. 

2. Dem Präsenzunterricht wird absoluter Vorrang eingeräumt.  

Sofern der Präsenzunterricht auch unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Res-
sourcen aus schulorganisatorischen Gründen nicht mehr vollständig sichergestellt werden 

kann, können vorübergehend einzelne Klassen, Lerngruppen, Bildungsgänge oder auch die ge-

samte Schule zu Fernunterricht wechseln.  

3. Es gilt weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.  

4. Mehrtägige Außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheime oder Studien- und 

Abschlussfahrten bleiben bis mindestens 31. März untersagt.  

5. Ergänzend zu den Informationen aus dem KM-Schreiben bitten wir Sie, falls Sie von einer 

Reise aus dem Ausland zurückkehren, die Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesund-

heitsministeriums vom 28. September 2021 zu beachten. 

Nach Aufenthalt in einem Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet gelten spezielle Quaran-

täneregeln, die Sie unter diesem Link finden: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/

Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

… zum Jahreswechsel wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und gesundes neues Jahr 2022 voll  

von Zuversicht und guter Hoffnung.    
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